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Dienstgebäude und Lieferan-

schrift: 

Kavalleriestraße 2 - 4  

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 38424-0 

Telefax 0211 38424-10 

poststelle@ldi.nrw.de 

www.ldi.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 704, 709, 719 

Haltestelle Poststraße 

Landesbeauftragte r  
für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen 

Durchschrift 

 
Stadt Goch 
Fachbereichsleitung  
Zentrale Verwaltung und Jugend 
z.H. Herrn Wenzel, Herrn Tellemanns 
Markt 2 
47574 Goch 
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Nord der RWE AG  
 
Ihr Schreiben vom 27.03.2014, AZ 10 80 00 
 
 
Sehr geehrter Herr Wenzel, sehr geehrter Herr Tellemanns, 
 
vielen Dank für Ihre Mitteilung, dass der vom Antragsteller beantragte 
Informationszugang nicht möglich sei, da die Unterlagen bei Ihnen nicht 
vorhanden sein sollen. Aus Ihrer E-Mail vom 29.11.2014 ging nicht her-
vor, dass die beantragten Informationen tatsächlich nicht vorhanden 
sind. Ihre Aussage, der Kommunalbeirat sei eine Einrichtung des RW-
Konzerns und falle somit nicht unter den Anwendungsbereich des IFG 
NRW, ist für den Antrag an Sie als öffentliche Stelle (Stadt Goch) uner-
heblich. Für die Prüfung des Informationszugangs ist alleine maßgeb-
lich, ob die beantragten Unterlagen vorhanden sind (§ 4 Abs. 1 IFG 
NRW). 
 
Ihre Mitteilung an den Antragsteller klang für mich missverständlich, da 
Sie sich auch auf die Verweigerungsgründe der §§ 8 und 9 IFG NRW 
bezogen haben. Die Ausführungen zu den Regelungen der §§ 8 und 9 
IFG NRW sind aber hier nicht relevant. Hätten die beantragten Informa-
tion jedoch bei Ihnen vorgelegen, wäre die Versagung des Informations-
zugangs nicht ausreichend begründet worden. Daher hatte ich in mei-
nem Schreiben vom 27.01.2014 auf die  Regelungen der §§ 8,9 IFG 
NRW hingewiesen und diese erläutert. 
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Landesbeauftragter  
für Datenschutz und Informationsfreiheit  
Nordrhein-Westfalen 

Ich hoffe dennoch, dass Ihnen meiner Erläuterung für eventuelle zukünf-
tige Anträge nach dem IFG NRW weiterhelfen und schließe den Vor-
gang damit ab.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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